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Exekutionsordnung, Fassung vom 04.01.2019 (Stichtag 12.9.2018) 

Erster Abschnitt 

Elektronische Abfrage von Daten 

Voraussetzungen 

§ 427. (1) Ein Gläubiger kann zur Beurteilung, ob er einen Rechtsstreit oder ein Exekutionsverfahren 
einleiten oder weiterführen soll, in folgende Daten über Exekutionsverfahren, die gegen seinen Schuldner 
wegen Geldforderungen geführt werden, elektronisch Einsicht nehmen, wenn er eine Forderung und 
berechtigte Zweifel an der Bonität des Schuldners bescheinigt: 

 1. das Exekutionsgericht, die Aktenzahl und die Höhe der betriebenen Forderungen der Verfahren, 
die länger als ein Monat seit der Bewilligung anhängig und weder eingestellt noch beendet sind 
und bei denen auch nicht zwei Jahre seit dem letzten in die Daten aufgenommenen 
Exekutionsschritt abgelaufen sind, samt dem Hinweis auf eine Aufschiebung des 
Exekutionsverfahrens und die Art der Exekutionsmittel, 

 2. bei solchen Exekutionsverfahren auf bewegliche körperliche Sachen die erfolgten Pfändungen 
und ergebnislosen Vollzugsversuche, und 

 3. die Tatsache, dass innerhalb eines Jahres vor der Abfrage ein Vermögensverzeichnis abgegeben 
wurde. 

(2) Abfrageberechtigt sind Rechtsanwälte und Notare als Vertreter von Gläubigern sowie folgende 
inländische Körperschaften des öffentlichen Rechts als Gläubiger: 

 1. Gebietskörperschaften und 

 2. Sozialversicherungsträger. 

Durchführung der Abfrage 

§ 428. (1) Die Abfrage erfolgt über die vom Bundesminister für Justiz beauftragten 
Verrechnungsstellen. Diese haben sicherzustellen, dass nur dem abfrageberechtigten Personenkreis 
Einsicht gewährt wird. 

(2) Rechtsanwälte und Notare sind unter Angabe ihres Anschriftcodes für die Teilnahme am 
elektronischen Rechtsverkehr abfrageberechtigt. Dienstleistenden europäischen Rechtsanwälten (§ 2 
EIRAG) erteilt das Bundesministerium für Justiz nach Nachweis ihrer Berechtigung nach § 1 EIRAG 
eine auf ein Jahr befristete Abfrageberechtigung; als Ort der inländischen Dienstleistungserbringung gilt 
der Sitz der zuerst in Anspruch genommenen Verrechnungsstelle. 

(3) Als Suchbegriff sind der Name (Vor- und Familienname oder Firma) und die Postleitzahl der 
Adresse des Schuldners einzugeben. Statt der Postleitzahl oder zusätzlich können auch das Geburtsdatum 
und die Firmenbuch-, zentrale Gewerberegister- oder Vereinsregisternummer angeführt werden. Zu 
Dokumentationszwecken sind der Name des Gläubigers und seine Adresse sowie der Exekutionstitel oder 
die Tatsachen, auf die sich die Forderung gründet, und die Höhe der Forderung gegen den Schuldner 
sowie die Zweifel an der Bonität anzugeben. Es ist zu ergänzen, ob ein Rechtsstreit oder ein 
Exekutionsverfahren eingeleitet wird. 

(4) Mit dem Abfrageergebnis sind zur näheren Bestimmung des Schuldners dessen Adresse, sowie – 
soweit vorhanden – dessen Geburtsdatum, Firmenbuch-, zentrale Gewerberegister- oder 
Vereinsregisternummer anzugeben und auf einen Doppelgängerfall hinzuweisen. 

Verhinderung von Missbrauch 

§ 429. (1) Das Abfrageergebnis und die ergänzenden Angaben dürfen nur zum Zweck des § 427 
Abs. 1 verwendet, darüber hinaus aber nicht verarbeitet und übermittelt werden; sie sind gesondert und 
geschützt aufzubewahren sowie nach Wegfall des Zwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach der Abfrage, 
zu vernichten. 

(2) Die Verrechnungsstellen und die Bundesrechenzentrum GmbH haben die Abfragen und deren 
Inhalt zu protokollieren sowie die abfragende Person oder Stelle und den Zeitpunkt der Abfrage 
festzuhalten. Die Protokolle und Abfrageergebnisse sind zehn Jahre aufzubewahren. 

(3) Ein Rechtsanwalt oder Notar darf pro Kalendertag nicht mehr als 25 Abfragen tätigen. 
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Kontrolle 

§ 430. (1) Die Rechtsanwalts- und Notariatskammern sowie die sonstigen Körperschaften 
öffentlichen Rechts haben durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch regelmäßige Stichproben, 
sicherzustellen, dass die Abfrage nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen durchgeführt 
wird. Massenaufträge an Rechtsanwälte und Notare müssen standardmäßig kontrolliert werden. Sie haben 
dem Bundesministerium für Justiz über die getroffenen Maßnahmen auf Anfrage umgehend – die 
Rechtsanwalts- und Notariatskammern darüber hinaus jährlich – zu berichten. 

(2) Die jeweilige Rechtsanwalts- oder Notariatskammer hat Rechtsanwälten bzw. Notaren, die gegen 
§ 427 oder § 429 verstoßen, ungeachtet weiterer disziplinarrechtlicher Folgen die Befugnis zur Abfrage 
befristet oder unbefristet zu untersagen. Jede Untersagung ist unverzüglich sämtlichen 
Verrechnungsstellen und dem Bundesministerium für Justiz zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Die Verrechnungsstellen und die Bundesrechenzentrum GmbH haben 

 1. dem Bundesministerium für Justiz, 

 2. den Gerichten und Bezirksverwaltungsbehörden sowie 

 3. den Rechtsanwalts- und Notariatskammern und den Körperschaften des öffentlichen Rechts nach 
§ 427 Abs. 2 

auf deren Ersuchen zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich zukommenden Aufgaben im Rahmen ihres 
jeweiligen gesetzlichen Wirkungs- und Aufgabenbereichs Einsicht in die nach § 429 Abs. 2 zu führenden 
Protokolle zu gewähren. 

(4) Jeder Person ist beim Bezirksgericht ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts Auskunft 
über die sie betreffenden Protokolle (§ 429 Abs. 2) zu erteilen. 

(5) Das Bundesministerium für Justiz kann zur Verhinderung von Missbrauch bei Verstößen gegen 
§§ 427 bis 429 alle erforderlichen Maßnahmen treffen.“ 

(6) Das Bundesministerium für Justiz veröffentlicht einen jährlichen Kontrollbericht. 

Vierter Teil 

Begleitregelungen 

Strafbestimmung 

§ 431. (1) Wer gegen §§ 427 und 429 Abs. 1 und Abs. 3 verstößt, begeht, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 25 000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
50 000 Euro, zu bestrafen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben von jeder rechtskräftigen Verurteilung das 
Bundesministerium für Justiz und, wenn der Täter Rechtsanwalt oder Notar ist, die Rechtsanwalts- bzw. 
Notariatskammer zu verständigen. 
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